
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/3/2 2002/15/0158
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.2006

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/08 Sonstiges Steuerrecht

Norm

EStG 1988 §6 Z1;

UmgrStG 1991 §3 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Der in § 3 Abs. 2 Z 2 UmgrStG in der Stammfassung angesprochene Firmenwert ist der mit dem übertragenen Betrieb

verbundene (objektbezogene) und tatsächlich mit diesem Betrieb auf die übernehmende Gesellschaft übergehende

Firmenwert (Hinweis E 22. Dezember 2005, 2004/15/0045). Daraus ergibt sich, dass eine Teilwertabschreibung eines

solchen Firmenwertes im Streitjahr 1996 dem Grunde nach zulässig war (Hinweis Zorn, SWK 2006, 254).
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